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13 Soziale Sicherheit
Sozialhilfe im weiteren Sinn: Finanzstatistik 2021 und Inventar 2022 

Auch 2021 sinkende Ausgaben für wirtschaftliche Sozialhilfe 
8,8 Milliarden Franken wurden 2021 für armutsbekämpfende bedarfsabhängige Sozialleistungen 
ausgegeben. 804 966 Personen oder 9,3% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz bezogen 
mindestens eine solche bedarfsabhängige Sozialleistung. Die Ausgaben für diese 
Sozialhilfeleistungen nahmen 2021 mit +0,7% weniger stark zu als im Jahr zuvor (+1,8%). Die 
Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe gingen um 34 Millionen Franken zurück und sind nun 
seit drei Jahren rückläufig. Wie im Vorjahr hatte die Covid-19-Pandemie keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Höhe der Ausgaben für Sozialhilfe. Dies besagen die neuen Zahlen des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) aus der Sozialhilfestatistik. 

Im Jahr 2021 gaben Bund, Kantone und Gemeinden 8,8 Milliarden Franken für armutsbekämpfende 
bedarfsabhängige Sozialleistungen bzw. Leistungen der Sozialhilfe im weiteren Sinn aus. 62,1% davon 
(5,4 Mrd. Fr.) entfielen auf die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, ein weiteres knappes Drittel auf 
die wirtschaftliche Sozialhilfe. 

Die übrigen armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen, also die Alters- und 
Invaliditätsbeihilfen, Arbeitslosenhilfen, Familienbeihilfen, Alimentenbevorschussungen und 
Wohnbeihilfen, umfassten 6,4% der Ausgaben (559 Mio. Fr.). Mit Ausnahme der 
Alimentenbevorschussungen werden diese übrigen Leistungen nicht in allen Kantonen ausgerichtet. 

Bezogen auf die Bevölkerung blieben die jährlichen Ausgaben pro Einwohnerin und Einwohner für 
armutsbekämpfende bedarfsabhängige Sozialleistungen mit 1003 Franken auf dem Vorjahresniveau 
(2020: 1004 Franken).  

Rückgang der Ausgaben für wirtschaftliche Sozialhilfe um 1,2% 

Zum dritten Mal in Folge ist im Jahr 2021 bei den Nettoausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe 
eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Diese beträgt nominal –34 Mio. 
Franken. Bei einem Nettoausgabenvolumen von 2,8 Milliarden Franken entspricht das einem Minus 
von 1,2%. Dieser Rückgang ist grösser als in den beiden vorangehenden Jahren, wo die Rückgänge 
jeweils noch deutlich unter 1% lagen. Die Anzahl der mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützten 
Personen nahm 2021 gegenüber dem Vorjahr um –2,5% ab. Dies führte in der Summe zu einem 
Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Nettoausgaben pro Empfängerin und Empfänger um nominal 
1,4% von 10 278 auf 10 419 Franken. Im Vorjahr betrug die Veränderung der Pro-Kopf-Ausgaben noch 
–0,9%, dies bei einer Zunahme der Anzahl der Beziehenden um 0,2%.

Insgesamt entsprechen die Nettoausgaben von 2,8 Milliarden Franken für wirtschaftliche Sozialhilfe 
einem Anteil von 1,3% an den Gesamtausgaben für alle Sozialleistungen, welche sich gemäss 
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Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) 2021 auf 207 Milliarden Franken beliefen. Im Vorjahr 
lag dieser Anteil leicht höher bei 1,4%. 
 
Rund 75 Mio. Franken höhere Ausgaben für Ergänzungsleistungen 
 
Die grösste absolute Ausgabenzunahme unter den armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen verzeichneten 2021 mit 75 Millionen Franken die Ergänzungsleistungen (+1,4%), 
gefolgt von den Familienbeihilfen mit Mehrausgaben von 6,6 Millionen Franken (+3,9%). Die Ausgaben 
für die Arbeitslosenhilfe und für Alimentenbevorschussungen stiegen jeweils um gut 4 Millionen 
Franken (+10,6% bzw. +4,6%) und diejenigen für Alters- und Invaliditätsbeihilfen um 3,4 Millionen 
Franken (+1;7%). Neben der oben erwähnten Sozialhilfe verzeichneten nur noch die Wohnbeihilfen 
rückläufige Ausgaben (–0,2 Mio. Fr.). 
 
Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen sank um –1,1%. Dabei sank auch deren Anteil an der Bevölkerung mit einer Quote von 
9,3% gegenüber 9,5% im Vorjahr. Durch die steigenden Ausgaben und die sinkende Zahl der 
Beziehenden erhöhten sich die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben pro Bezügerin und Bezüger um 
1,8%.  
 
Neue armutsbekämpfende bedarfsabhängige Sozialleistungen 
 
Wie bereits im Jahr 2020 haben sich die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen der Covid-19-
Pandemie auch im Beobachtungsjahr 2021 kaum unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben im weiteren 
Sinn ausgewirkt. Vorgelagerte Massnahmen des Bundes und der Kantone zur sozialen Abfederung der 
pandemiebedingten Einschränkungen konnten dem entgegenwirken. So wurden unter anderem die 
maximale Bezugsdauer der Arbeitslosenentschädigung verlängert und Entschädigungen bei 
Erwerbsausfällen geleistet. 
 
Zusätzlich ist seit 1. Juli 2021 mit den Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) eine neue 
bedarfsabhängige Sozialleistung auf Ebene Bund in Kraft getreten. Die ÜL sichern die Existenz von 
älteren ausgesteuerten Personen bis zum Erreichen des Rentenalters und tragen wie die hier 
präsentierten Leistungen zur Armutsbekämpfung bei. Gemäss der Schweizerischen 
Sozialversicherungsstatistik wurden 2021 Überbrückungsleistungen im Umfang von 1,8 Millionen 
Franken1 gewährt. 
 
Einige Kantone und Städte haben weitere Massnahmen ergriffen und eigene Leistungen erbracht. In 
der Regel erfüllten aber diese Leistungen die Kriterien des der Statistik zugrundeliegenden Inventars 
nicht – oft wegen fehlender Bedarfsabhängigkeit. Einzig im Kanton Tessin wurde 2021 im 
Zusammenhang mit der Pandemie eine Leistung eingeführt, welche die Kriterien des Inventars erfüllt. 
Es handelt sich um eine Arbeitslosenhilfe zur Überbrückung von pandemiebedingten Einkommens- 
oder Umsatzrückgängen.2  

 
1 Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 2022: Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2022. Diese Zahl 

bezieht sich auf die von Ausgleichskassen gemeldeten Fälle, deren Entscheid im Zeitraum Juli 2021 bis Dezember 2021 
getroffen wurde. 

2 Diese Arbeitslosenhilfe ist Mitte 2022 wieder ausser Kraft gesetzt worden. 

https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/themenuebergreifend/statistiken/SVS_2022_DE.pdf.download.pdf/Schweizerische%20Sozialversicherungsstatistik%202022.pdf
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Sozialhilfe im weiteren Sinn und ihre Erhebung in der Finanzstatistik 
 
Die Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinn umfasst die armutsbekämpfenden 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen. Dazu gehören neben der wirtschaftlichen Sozialhilfe weitere, ihr 
vorgelagerte bedarfsabhängige Sozialleistungen. Zu letzteren zählen die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, kantonale Alters- und Invaliditätsbeihilfen, Arbeitslosenhilfen, Familienbeihilfen, 
Alimentenbevorschussungen und Wohnbeihilfen. Diese Leistungen sind in einem Inventar 
beschrieben, welches die in der Sozialhilfeempfängerstatistik und Finanzstatistik berücksichtigten 
Leistungen auflistet und so den Rahmen dieser Statistiken eingrenzt und definiert. 
 
Im Gegensatz zu den Sozialversicherungen, welche beim Eintritt eines bestimmten Ereignisses (z.B. 
Krankheit, Invalidität oder Arbeitslosigkeit) immer ausgerichtet werden, muss zur Beanspruchung von 
wirtschaftlicher Sozialhilfe und anderer bedarfsabhängiger Sozialleistungen der Nachweis eines 
wirtschaftlichen Bedarfs erbracht werden.  
 
Die Finanzstatistik dieser armutsbekämpfenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen gibt Auskunft 
über die Nettoausgaben für die einzelnen Leistungen in der Schweiz, das heisst die tatsächlich 
ausbezahlten Beträge abzüglich der Rückvergütungen. Letztere stammen beispielsweise von 
rückwirkend zugesprochenen Sozialversicherungsleistungen, anderen bedarfsabhängigen Leistungen, 
anderen zahlungspflichtigen Kantonen oder unterstützungspflichtigen Verwandten. In der Statistik 
werden die Rückvergütungen im Jahr ihrer Zahlung verbucht, unabhängig vom Jahr der ursprünglichen 
Bruttoleistung. Bei der Berechnung der Zahl der Beziehenden von armutsbekämpfenden 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen werden Beziehende, die mehrere Leistungen erhalten, nur einmal 
gezählt.  
 
Die Finanzstatistik und die Statistik der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfeleistungen im 
weiteren Sinn basieren auf bestehenden Datensammlungen des Bundes und verschiedenen weiteren 
Quellen wie Kantons- oder Finanzausgleichsrechnungen. Dargestellt werden die Ausgaben nach 
Leistungsart und Kanton. Zusätzlich wird ausgewiesen, welche Ausgabenanteile von Bund, Kantonen 
und Gemeinden getragen werden.  
 
Detaillierte Daten der Finanzstatistik sowie das Inventar finden sich unter: 
www.sozialhilfeiws.bfs.admin.ch. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sozialhilfeiws.bfs.admin.ch/
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Auskunft 
Silvia Hofer Kellenberger, BFS, Sektion Sozialhilfe, Tel.: +41 58 463 63 14, 
E-Mail: silvia.hoferkellenberger@bfs.admin.ch 
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch 
 
Online-Angebot 
Weiterführende Informationen und Publikationen: www.bfs.admin.ch/news/de/2023-0478 
Statistik zählt für Sie: www.statistik-zaehlt.ch 
Abonnieren der BFS-NewsMails: www.news-stat.admin.ch 
BFS-Internetportal: www.statistik.ch 
 

  

Verfügbarkeit der Resultate 
Diese Medienmitteilung wurde auf der Basis des Verhaltenskodex der europäischen Statistiken 
geprüft. Er stellt Unabhängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht der nationalen und 
gemeinschaftlichen statistischen Stellen sicher. Die privilegierten Zugänge werden kontrolliert und 
sind unter Embargo. 
 
Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) haben diese Medienmitteilung drei Tage vor der 
allgemeinen Veröffentlichung zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten. 

mailto:silvia.hoferkellenberger@bfs.admin.ch
mailto:media@bfs.admin.ch
https://www.bfs.admin.ch/news/de/2023-0478
https://www.statistik-zaehlt.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/kontakt/newsmail-abonnement.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
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Anteile der Leistungen

Sozialhilfe im engeren Sinn
Ergänzungsleistungen AHV/IV
andere

Alimentenbevorschussung
Familienbeihilfen
Alters- und Invaliditätsbeihilfen
Wohnbeihilfen
Arbeitslosenhilfen

31,5%

62,1%

6,4%

1,1%

2,0%2,3%

0,4%
0,5%

Sozialhilfe im weiteren Sinn (Total)
Ergänzungsleistungen AHV/IV
Sozialhilfe im engeren Sinn

Nettoausgaben für Sozialhilfe im weiteren Sinn
Entwicklung nach Leistung

In Millionen Franken (laufende Preise)

Datenstand: 20.03.2023

© BFS 2023Quelle: BFS – Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinn

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

0

100

200

300

400

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

Alimentenbevorschussung
Familienbeihilfen
Alters- und Invaliditätsbeihilfen
Wohnbeihilfen
Arbeitslosenhilfen




